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Hinweis:

Im Falle der Behandlung des Themas durch die IMK wird die Freigabe des Berichtes 

nicht empfohlen. Nach abschließender Gremienbefassung ist der Bericht für eine Ver-

öffentlichung in Extrapol.de freigegeben.
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1. Einleitung

Offene Problemstellungen bei Länder übergreifenden Einsatz- und Gefahren-

lagen im Zusammenhang mit aus der Haft entlassenen besonders rückfallge-

fährdeten Sexualtätern, die über einen Informationsaustausch hinausgehen, 

führten zur Einrichtung der gemeinsamen BLPG des UA FEK unter Beteili-

gung der AG Kripo und der DHPol. 

Hessen führte zuvor eine Umfrage hinsichtlich der in den Ländern vorliegen-

den polizeilichen Konzeptionen zur Rückfallverhütung haftentlassener Sexual-

täter durch.

2. Beschlusslage

2.1 Beschluss UA FEK

Der UA FEK fasste in seiner 42. Sitzung am 17./18. September 2009 in Schwe-

rin zu TOP 2.10 „Abstimmung der polizeilichen Verfahrensweise bei länder-

übergreifenden Einsätzen zur Gefahrenabwehr bei aus der Haft entlassenen 

Sexualtätern“ folgenden Beschluss:

1. Der UA FEK nimmt das Ergebnis der Bund-Länder-Umfrage des Landes 

Hessen hinsichtlich der Konzeptionen der Länder zur Verbesserung des 

Schutzes der Bevölkerung vor Sexualstraftaten durch gefährliche Sexualtä-

ter (Probanden) nach deren Haftentlassung zur Kenntnis. 

2. Er stellt fest, dass 

- durch die Anwendung der Konzeptionen die Probanden zunehmend in den 

polizeilichen Fokus rücken, 

- dadurch auch die Anzahl der Fälle zunehmen wird, die einen Länder über-

greifenden Erkenntnisaustausch sowie die Abstimmung von entsprechen-

den Gefahren abwehrenden Maßnahmen erfordern, 

- die Polizei diesen Gefahrenlagen in bestimmten Fällen nur unter hohem 

Ressourceneinsatz begegnen kann, 
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- die bestehenden Konzeptionen dazu bislang keine abgestimmten Rege-

lungen für Länder übergreifende polizeiliche Maßnahmen enthalten. 

3. Der UA FEK erachtet es für diese Fälle auch als erforderlich, die Anwen-

dung der Instrumente der Führungsaufsicht zur Reduzierung der jeweiligen 

Gefahrenlagen den Fall spezifischen Erfordernissen nachhaltiger anzupas-

sen. 

4. Der UA FEK beschließt daher, für die Übergabe/Übernahme von Proban-

den aus Anlass Länder übergreifender Einsätze bundeseinheitliche Stan-

dards zu bestimmen und zu prüfen, auf welchem Wege eine nachhaltige 

Anwendung der Instrumente der Führungsaufsicht erreicht werden kann. 

Hierzu richtet er eine Projektgruppe unter Federführung des Landes Hes-

sen sowie unter Beteiligung der Länder Bayern, Nordrhein-Westfalen und 

Thüringen ein. 

5. Der UA FEK bittet die AG Kripo, sich mit drei Vertretern an der Projektgrup-

pe zu beteiligen. 

6. Der UA FEK bittet den AK II, den Beschluss des UA FEK zur Kenntnis zu 

nehmen.

2.2 Beschluss AK II

Der AK II kam in seiner 224. Sitzung am 28./29. Oktober 2009 in Dresden zu 

folgender Beschlussfassung:

1. Der AK II nimmt den Beschluss des UA FEK vom 17./18.09.09 zu TOP 

2.10 zum Ergebnis der Bund-Länder-Umfrage des Landes Hessen hin-

sichtlich der Konzeptionen der Länder zur Verbesserung des Schutzes der 

Bevölkerung vor Sexualstraftaten durch gefährliche Sexualtäter (Proban-

den) nach deren Haftentlassung zur Kenntnis.
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2. Er begrüßt, dass der UA FEK eine Projektgruppe unter Federführung des 

Landes Hessen sowie unter Beteiligung der Länder Bayern, Nordrhein-

Westfalen und Thüringen sowie der AG Kripo einrichtet, um für die Überga-

be/Übernahme von Probanden aus Anlass Länder übergreifender Einsätze 

bundeseinheitliche Standards zu bestimmen. 

3. Der AK II bittet die Projektgruppe, auch Vorschläge für die weiteren Stan-

dards für den Umgang mit gefährlichen Sexualtäterinnen und -straftätern zu 

erarbeiten (u. a. einheitliche Kategorisierung, INPOL-Erfassung, Ausschrei-

bung zur polizeilichen Beobachtung, Einbeziehung von Probanden, die aus 

dem Maßregelvollzug entlassen werden). 

4. Er bittet den UA FEK, dem AK II bis zu seiner Frühjahrssitzung 2010 zu be-

richten.

3. Umsetzung des Auftrages

Die BLPG, vertreten durch:

UA FEK - Bayern,

- Nordrhein-Westfalen, 

- Thüringen, 

- Hessen (Federführung)

AG Kripo - Baden-Württemberg,

- Hamburg,

- Rheinland-Pfalz

- Niedersachsen  

hat den Auftrag im Rahmen eines Arbeitstreffens am 3./4. Dezember 2009 er-

örtert sowie den Bericht im Stellungnahmeverfahren erarbeitet. Ebenfalls in 

die Befassung eingebunden war ein Vertreter der DHPol.

Im Auftrag der Kommission Kriminalitätsbekämpfung der AG Kripo (KKB) fand 

am 24./25. Juni 2009 beim BKA eine Arbeitsbesprechung zum Thema „Länder 
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übergreifender polizeilicher Informationsaustausch betreffend aus der Haft 

entlassener rückfallgefährdeter Sexualtäter“ statt, deren Ergebnisse in die 

BLPG eingebracht wurden. 

4. Ausgangslage und Rahmenbedingungen

In einigen Ländern sind spezifische, ressortübergreifende Konzeptionen be-

reits im Wirkbetrieb, andere Länder befinden sich noch in der Erarbeitung ent-

sprechender Regelungen. Dabei ist festzustellen, dass sich die Konzepte, re-

sultierend aus den jeweiligen landesspezifischen Aufgaben, Befugnissen und 

Schwerpunktsetzungen der beteiligten Ressorts, teilweise grundlegend unter-

scheiden.

Die Führungsaufsicht für rückfallgefährdete Sexualtäter nehmen die Justizbe-

hörden der Länder unterschiedlich wahr. 

Während in einigen Ländern die Federführung für die Gefahrenabwehr durch 

die Justiz im Rahmen der Führungsaufsicht wahrgenommen wird und in der 

Regel dementsprechend engmaschige Weisungen der Führungsaufsicht an 

den Probanden ergehen, agiert in anderen Ländern die Polizei bei der Gefah-

renabwehr weitgehend eigenständig. Dort wird die Führungsaufsicht vorrangig 

als Mittel zur individuellen Anleitung eines Probanden zu dessen straffreiem 

Leben verstanden. 

Die Weisungen der Führungsaufsicht werden in einigen Ländern von der Poli-

zei als Grundlage für die Bewertung der Gefährlichkeit eines Probanden her-

angezogen. Die polizeilichen Maßnahmen richten sich in diesen Fällen an den 

vorliegenden Begründungen der Führungsaufsicht zu deren Weisungen aus. 

Fehlen entsprechende Weisungen, wird keine Gefährlichkeit des Probanden 

angenommen und kein Erfordernis polizeilicher Maßnahmen gesehen.

Desweiteren gibt es Konzepte, die vorsehen, dass die Justiz neben der Risi-

koeinschätzung auch die  Bewertung der Gefährlichkeit vornimmt.
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5. Definitionen

5.1. Rückfallgefährdete Sexualtäter 

Die Gruppe der rückfallgefährdeten Sexualtäter umfasst Sexualtäter sowie 

Gewaltstraftäter im Bereich der Tötungsdelikte mit sexueller oder mutmaßli-

cher  sexueller Motivlage, bei denen

- nach Art und Schwere der begangenen Tat,

- nach der Persönlichkeit des Täters (z.B. Vorhandensein eines erheblichen 

Aggressionspotentials, latentes Fortbestehen der Krankheit, die zur Unter-

bringung geführt hat) oder

- aufgrund des Verhaltens nach der Tat (z.B. Entwicklung im Strafvollzug 

oder Maßregelvollzug oder während der Führungsaufsicht oder Bewäh-

rungszeit, Einstellung zu früheren Straftaten)

ein Rückfall in die einschlägige Straffälligkeit aufgrund einer ungünstigen 

Prognose nicht ohne weiteres ausgeschlossen ist und eine Gefahr für Leib 

und Leben Anderer mit sich bringen würde.

Vorrangig handelt es sich dabei um rückfallgefährdete Sexualtäter, 

- bei denen sich die ungünstige Prognose bereits dadurch erweist, dass eine 

Freiheitsstrafe voll verbüßt werden musste, oder

- bei denen sich eine anfänglich vorhandene positive Prognose verschlech-

tert hat, oder

- die unter bestimmten Umständen aus dem Maßregelvollzug entlassen 

werden mussten und  eine negative Legalprognose vorliegt 

und der Proband unter die Voraussetzungen der Risikoeinschätzung der Län-

derkonzepte fällt.

Eine bundesweite Ausweitung der Anwendung der Konzepte auf Täter auch 

weiterer Gewaltdelikte ohne sexuelle Komponente wird von der BLPG fachlich 

nicht für notwendig erachtet. Die polizeilichen Erfahrungen lassen erwarten, 

dass die konzipierten präventivpolizeilichen Maßnahmen bei diesen Tätern 

grundsätzlich nicht mit gleicher Erfolgsaussicht anzubringen sind, wie bei Se-

xualtätern. Dies schließt für ggf. als entsprechend geeignet bewertete Einzel-

fälle eine analoge Anwendung entsprechender Konzepte zudem nicht aus.
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5.2  Länder übergreifende Einsatzlagen 

Grundsätzlich handelt es sich bei Länder übergreifenden polizeilichen Einsatz-

lagen im Zusammenhang mit der Überwachung von rückfallgefährdeten Se-

xualtätern um Gefahrenabwehrlagen, polizeiliche Maßnahmen lassen sich da-

her i.d.R. nur aus den Gefahrenabwehrgesetzen der jeweiligen Länder ablei-

ten. 

Darüber hinaus kommt grundsätzlich eine Inanspruchnahme der Polizei gem. 

§ 463a StPO durch die Führungsaufsichtsstelle im Einzelfall im Wege der 

Amtshilfe in Betracht.

Mit Überschreiten einer Ländergrenze geht aufgrund bestehender Zuständig-

keitsregelungen die Verantwortung für ggf. zu ergreifende Gefahrenabwehr-

maßnahmen unmittelbar auf das Land über, in das der rückfallgefährdete Se-

xualtäter ein- oder durchreist. Maßnahmen der Gefahrenabwehr sind allein auf 

der Grundlage des dortigen Landesrechtes zulässig.

Grundsätzlich hat das für die Fallbearbeitung zuständige Land in konkreten

Gefahrenlagen die bei einem Ortswechsel des rückfallgefährdeten Sexualtä-

ters betroffenen Länder im erforderlichen Umfang zu informieren.  

Übernehmende Länder haben auf Basis der übermittelten bzw. eigenen Er-

kenntnislage zu prüfen, ob bzw. ggf. welche Maßnahmen im eigenen Land 

durch diesen Ortwechsel zu veranlassen sind. Ggf. notwendige Anordnungen 

sind in eigener Zuständigkeit und auf Basis der jeweiligen landesrechtlichen 

Regelungen zu erwirken. 

In Abgrenzung zur Fallbearbeitung hat die BLPG Länder übergreifende poli-

zeiliche Einsatzlagen im Sinne des PG-Auftrages wie folgt definiert:

- Es besteht eine hohe Rückfallgefahr und

- der Aufenthaltsort des rückfallgefährdeten Sexualtäters wird nach Erkennt-

nissen der für die Überwachung der rückfallgefährdeten Sexualtäter zu-

ständigen Dienststellen vorrübergehend in ein anderes Bundesland verla-
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gert (z.B. wegen Urlaub, Arztbesuch, Krankenhausaufenthalt, Familienfei-

er, Besuch einer Veranstaltung oder von Freunden), ohne dass die Fallbe-

arbeitung dauerhaft übergeben wird oder ein Wechsel der Führungsauf-

sichtsstelle stattfindet und

- in dem für die Fallbearbeitung federführend zuständigen Land sind aktuell 

operative Maßnahmen angeordnet (insbesondere Observation ggf. unter 

Einsatz technischer Mittel, die offene und verdeckte Begleitung, oder 

Verbleibskontrollen), deren Fortführung im anderen Land / in anderen Län-

dern grundsätzlich angezeigt erscheint.

Die Grundsätze des AK-II-Beschlusses vom 01./02.04.1998 zur „Gefahrenab-

wehr und Strafverfolgung im Hinblick auf das notwendige polizeitaktische 

Prinzip einer einheitlichen Führungsverantwortung bei länderübergreifenden 

Einsatzlagen bzw. einer Ermittlungsführung durch das Bundeskriminalamt 

„(Quelle: PDV 100, Anlage 12) sind zu beachten.

6. Empfehlungen an die Polizei 

6.1 Informationsübermittlung/-steuerung

Aufgrund der Komplexität und Individualität Länder übergreifender Einsatzla-

gen, die zudem oftmals mit nur kurzem zeitlichem Vorlauf entstehen, ist eine 

umfassende Informationsweitergabe bzw. die zeitgerechte Auswertung und 

Beurteilung der kompletten Unterlagen nicht immer möglich. Um dennoch eine 

frühzeitige und umfassende Information anderer Länder gewährleisten zu 

können, sollte grundsätzlich wie folgt verfahren werden:

Bei Zeitlagen sollte durch das für die Fallbearbeitung zuständige Land unver-

züglich Kontakt mit den für die Koordination der polizeilichen Maßnahmen im 

Zusammenhang mit rückfallgefährdeten Sexualtätern jeweils zuständigen 

Zentralstellen der betroffenen Länder aufgenommen,

- das Urteil,

- der Führungsaufsichtsbeschluss,

- ein polizeilicher Bericht mit einer Bewertung des rückfallgefährdeten Sexu-

altäters durch die zuständige Zentralstelle des Ausgangslandes mit Anga-
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ben zur Kategorisierung (inkl. Definition), polizeilichen Maßnahmen, Maß-

nahmen der Führungsaufsicht sowie sonstigen sachdienlichen Erkenntnis-

sen und

- ggf. vorliegende Beschlüsse/Anordnungen zu Gefahrenabwehrmaßnah-

men

per E-Post übermittelt und das weitere Vorgehen abgestimmt werden. 

Bei Sofortlagen sollte durch das für die Fallbearbeitung zuständige Land un-

verzüglich an die für die Koordination der polizeilichen Maßnahmen im Zu-

sammenhang mit rückfallgefährdeten Sexualtätern jeweils zuständigen Zent-

ralstellen der betroffenen Länder 

- eine standardisierte Erstmeldung mit Grundinformationen zum rückfallge-

fährdeten Sexualtäter, einer polizeiliche Bewertung des rückfallgefährdeten 

Sexualtäters durch die zuständige Zentralstelle des Ausgangslandes mit 

Angaben zur Kategorisierung (inkl. Definition), Erkenntnislage zum Aufent-

halt im anderen Land, polizeiliche Maßnahmen, bereits eingesetzte Kräfte, 

besondere Hinweise, Ansprechpartner, Erreichbarkeiten (Muster siehe An-

lage 1),

- der Führungsaufsichtsbeschluss und

- ggf. vorliegende Beschlüsse/Anordnungen zu Gefahrenabwehrmaßnah-

men

per E-Post übermittelt und das weitere Vorgehen abgestimmt werden. 

In besonderen Fällen, die eine Informationssteuerung, wie oben dargestellt, 

aus zeitlichen Gründen z.B. wegen unvorhergesehener Entwicklungen nicht 

sofort in ausreichendem Umfang zulassen, wird der Länder übergreifende 

Einsatz durch das abgebende Land bis zur Führungsübernahme im überneh-

menden Land fortgeführt, soweit das jeweilige Landesrecht dies zulässt. So-

weit erforderlich und rechtlich zulässig, sollten erste gefahrenabwehrrechtliche 

Anordnungen bei Gefahr im Verzug ggf. auf Basis vorliegender Beschlüsse / 

Anordnungen zu Gefahrenabwehrmaßnahmen des Ausgangslandes durch die 

für die Koordination des polizeilichen Umgangs mit rückfallgefährdeten Sexu-

altätern zuständige Zentralstelle des aufnehmenden Landes veranlasst wer-

den. Ein Führungswechsel sollte erst erfolgen, wenn die taktischen und tech-
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nisch-organisatorischen Voraussetzungen für eine Führungsübernahme erfüllt 

sind. Die oben dargestellten Maßnahmen der Informationssteuerung und Ko-

ordination sind unverzüglich nachzuholen.

In jedem Fall sind die zuständigen Zentralstellen für die Koordinierung länder-

übergreifender Einsatzlagen frühzeitig einzubinden, wenn Länder übergreifen-

de Observationen oder offene Begleitungen durchgeführt werden sollen.

Die weiteren Maßnahmen sind von den betroffenen Ländern in eigener Zu-

ständigkeit zu veranlassen. 

Die o.g. Informationssteuerungen stellen nach Auffassung der BLPG unter Be-

rücksichtigung der jeweiligen Einsatzlage eine ausreichende Basis dar, um die 

Gefährlichkeit des rückfallgefährdeten Sexualtäters zeitgerecht einschätzen 

und ggf. zu veranlassende Maßnahmen durch die zuständigen Behörden der 

betroffenen Länder prüfen und begründen zu können. 

Sofern in den Ländern die weitere Bearbeitung nicht den jeweiligen Zentral-

stellen, sondern örtlich oder regional zuständigen Polizeidienststellen obliegt, 

hat dennoch die Koordination der Länder übergreifenden Einsatzmaßnahmen 

unter Einbindung der jeweils zuständigen Zentralstelle für die Koordination des 

polizeilichen Umgangs mit rückfallgefährdeten Sexualtätern zu erfolgen.

6.2 Ausgestaltung von Gefahrenabwehrmaßnahmen

Auch unter Berücksichtigung der Verantwortlichkeit der jeweils zuständigen 

Länder im Rahmen der Gefahrenabwehr und der z.T. unterschiedlich ausge-

stalteten gesetzlichen Befugnisnormen sollte grundsätzlich darauf geachtet 

werden, dass die im Ausgangsland angeordneten polizeilichen Maßnahmen 

beim Wechsel des rückfallgefährdeten Sexualtäters in ein anderes Land mög-

lichst ihre Ziele und Wirkungen weiter entfalten können. Unterschiedlich inten-

siv ausgelegte Maßnahmen könnten dazu führen, dass rückfallgefährdete Se-

xualtäter ihren Aufenthaltsort bzw. das Umfeld zum Ausleben krimineller Nei-
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gungen an der von ihnen wahrgenommenen Intensität polizeilicher gefahren-

abwehrender Maßnahmen ausrichten.

Polizeiliche und justizseitige Maßnahmen sollten darauf ausgerichtet sein, sich 

wirksam zu ergänzen.

6.3 Kategorisierung

Die in den Ländern vorhandenen Kategorisierungen zur Einstufung relevanter 

Sexualtäter sind das Ergebnis umfangreicher Abstimmungsprozesse zwischen 

den jeweiligen Ressorts. 

Die Kategorien alleine lassen über die Risikoeinschätzung hinaus keine Rück-

schlüsse auf die für den jeweiligen Einzelfall erforderlichen Maßnahmen zu. 

Eine Vereinheitlichung würde demnach keinen wesentlichen taktischen Mehr-

wert bringen. 

Es ist vielmehr zu befürchten, dass durch neuerliche Bestrebungen nach ei-

ner Vereinheitlichung bereits dezentral aufwändig abgestimmter und definier-

ter Kategorien die dazu bereits in den Ländern erreichten Sachstände und 

Vereinbarungen in Frage gestellt werden könnten.    

Die BLPG empfiehlt daher nicht, die Kategorien aller Länder anzugleichen. 

Der Informationsaustausch in den aufgezeigten Einsatzlagen sollte mit der 

standardisierten Erstmeldung erfolgen, in der auch die jeweilige Kategorie mit 

Definition angeführt werden soll. Notwendige Maßnahmen müssen aus den 

übermittelten Informationen (vgl. oben Ziffer 6.1) zur konkreten Gefahrenlage 

insgesamt abgeleitet werden.

6.4 Erfassung personengebundener Hinweise in INPOL

Unter Berücksichtigung vorhandener Erfassungsrichtlinien ist für die als rele-

vant benannten Sexualtäter der personengebundene Hinweis „Sexualtäter“ 

(SexT) zu vergeben. Dies setzt voraus, dass eine anwendungsspezifische Da-

tengruppe (U-/H-/F-Gruppe) vorhanden ist. 
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Hiervon ausgehend, werden die folgenden Umsetzungsschritte empfohlen:

• Ausschreibung des Probanden zur Polizeilichen Beobachtung – Führungs-

aufsicht  

• Zur Gewährleistung der besseren Erkennbarkeit des Probanden soll fol-

gender Hinweis im Datenfeld „Sondervermerk“ hinzugefügt werden:

o Rückfallgefährdeter Sexualtäter

o die Bezeichnung des jeweiligen Landeskonzeptes

o die Erreichbarkeit der zuständigen fallbearbeitenden Dienststelle

o die polizeirelevanten Weisungen des ergangenen Führungsauf-

sichtsbeschlusses  

• Erfassung einer W-Gruppe „Sexualtäter“ (falls nicht schon erfolgt) und Re-

ferenzieren dieser mit der Fahndung oder der KAN-relevanten U-Gruppe 

Eine Aufnahme der Daten in den „Sondervermerk“ der W-Gruppe sollte nicht 

erfolgen, da das Datenfeld nur ergänzende Hinweise zur Eigensicherung und 

keine sonstigen Informationen enthalten soll.  

6.5 Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung

Die rückfallgefährdeten Sexualtäter sollten grundsätzlich durch die Führungs-

aufsichtsstellen (§ 68a StGB) gemäß § 463a Abs. 2 StPO zur polizeilichen 

Beobachtung ausgeschrieben werden. 

Die für die Polizei relevanten Informationen aus dem Beschluss zur Führungs-

aufsicht – insbesondere die enthaltenen Weisungen und die polizeilichen 

Handlungsleitlinien die einem Probanden auferlegt wurden – sollten hierbei in 

der Q-Gruppe innerhalb der F-Gruppe als Dokument angehängt werden. 

Damit wird die Polizei in die Lage versetzt, bundesweit Feststellungen zu ei-

nem rückfallgefährdeten Sexualtäter (z. B. Aufenthaltsverbote, Alkoholverbote, 

Kontaktverbote etc.) zu treffen und unverzüglich notwendige Maßnahmen zu 

veranlassen. 
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7. Empfehlungen an die Justiz

7.1. Sicherungsverwahrung

Aktuell werden noch einzelne Sexualtäter nach der Vollverbüßung der Haft 

trotz gutachterlich bestätigter höchster Rückfallgefahr ohne Übergang in die 

Sicherungsverwahrung aus der Strafhaft entlassen, da die derzeit bestehen-

den gesetzlichen Vorgaben eine nachträgliche Sicherungsverwahrung in den 

Fällen, in denen die Notwendigkeit einer solchen Anordnung besteht, nicht 

immer zulassen. Die BLPG sieht daher das Erfordernis, die gesetzlichen Vo-

raussetzungen für die Anordnung der Sicherungsverwahrung so zu ändern, 

dass bei der Beurteilung der Gefährlichkeit eines rückfallgefährdeten Sexual-

täters der Erkenntnisstand nicht nur zum Zeitpunkt des Urteils, sondern auch 

und gerade zum Zeitpunkt der Entlassung berücksichtigt wird. Es darf bei 

hochgefährlichen und rückfallgefährdeten Sexualstraftätern nicht darauf an-

kommen, ob zum Zeitpunkt der Entlassung noch weitere neue Tatsachen für 

ihre Gefährlichkeit vorliegen oder ob sich an eine psychiatrische Unterbrin-

gung noch eine Strafhaft anschließt.

7.2. Maßnahmen der Führungsaufsicht

Um den Belangen des Opferschutzes und der Gefahrenabwehr noch effektiver 

Rechnung zu tragen, ist es aus Sicht der BLPG erforderlich, den vom Gesetz-

geber geschaffenen Rahmen für Weisungen bei der Beantragung und beim 

Erlass von Führungsaufsichtsbeschlüssen unter Berücksichtigung des Ver-

hältnismäßigkeitsgrundsatzes am jeweiligen Einzelfall ausgerichtet möglichst 

weit auszuschöpfen. So können z.B. durch Kontakt-, Orts- oder Alkoholverbo-

te oder andere geeignete Maßnahmen mögliche Gefahrensituationen schon 

im Vorfeld vermieden werden. 

Die BLPG regt an, in den Ländern gemeinsam mit der Justiz eine entspre-

chende Praxis abzustimmen. 
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8. Empfehlungen an die Polizei und die Justiz

8.1. Sanktionierung von Verstößen gegen Weisungen

Nach der derzeitigen Gesetzeslage werden die Möglichkeiten zur Durchset-

zung der Weisungen in Führungsaufsichtsbeschlüssen und deren Wirkung auf 

die Straftäter von der polizeilichen Praxis als gering angesehen. Im Strafmaß 

ist eine Höchststrafe von drei Jahren Freiheitsstrafe vorgesehen, die Tat wird 

nur auf Antrag verfolgt. Zwischen einem Verstoß und der möglichen Sanktion 

im Rahmen eines Strafverfahrens vergehen in vielen Fällen mehrere Monate, 

so dass der Proband diese ggf. nicht oder nur unzureichend als unmittelbare 

Reaktion auf ein Fehlverhalten wahrnimmt.

Um die Wirksamkeit angeordneter Weisungen nachhaltig zu erhöhen, emp-

fiehlt die BLPG in Fällen, in denen von der Polizei Verstöße gegen strafbe-

wehrte Weisungen festgestellt werden, ggf. unter Nutzung des § 417 StPO

- von der Polizei unverzüglich eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft 

vorzulegen,

- die Führungsaufsichtsstelle durch die Polizei vom Weisungsverstoß unver-

züglich zu verständigen, um eine möglichst schnelle Entscheidung hin-

sichtlich der Stellung eines Strafantrags zu bewirken und

- möglichst kurzfristig eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft  über eine 

Sanktionierung  herbeizuführen.



Bericht der Bund-Länder-Projektgruppe des UA FEK zur „Festlegung von 

Standards betreffend der Übergabe/Übernahme von rückfallgefährdeten 

Sexualstraftätern aus Anlass länderübergreifender Einsätze“;

Raster für Erstmitteilung (Anlage 1) 

E-Post

1. Grundinformationen zum Probanden

- Personalien, aktuelle Lichtbilder

- Anlasstaten, Verurteilungen

- Kontaktpersonen, Ankerpunkte

- ggf. gefährdete Personen

2. Polizeiliche Bewertung

3. Führungsaufsichtsbeschluss

4. Erkenntnislage zum Aufenthalt im anderen Bundesland

- Zweck

- Dauer

- Kontaktdaten (Kontaktpersonen, Adressen, etc.)

5. Kräfte, polizeiliche Maßnahmen

- eingesetzte Kräfte

- aktuell durchgeführte polizeiliche Maßnahmen

- aktuelle Anordnungen / Beschlüsse nach Gefahrenabwehrrecht

6. Besondere Hinweise

7. Ansprechpartner, Erreichbarkeiten
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